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Text 

Artikel 29. 

Dieses Übereinkommen soll möglichst bald ratifiziert werden. Die Ratifikationsurkunden sollen im Haag 
hinterlegt werden. 

Die erste Hinterlegung von Ratifikationsurkunden wird durch ein Protokoll festgestellt, das von den 
Vertretern der daran teilnehmenden Mächte und von dem niederländischen Minister der Auswärtigen 
Angelegenheiten unterzeichnet wird. 

Die späteren Hinterlegungen von Ratifikationsurkunden geschehen mittels einer schriftlichen, an die 
Regierung der Niederlande gerichteten Anzeige, der die Ratifiktionsurkunde beizufügen ist. 

Beglaubigte Abschriften des Protokolls über die erste Hinterlegung von Ratifikationsurkunden, der im 
vorstehenden Absatze erwähnten Anzeigen sowie der Ratifikationsurkunden werden durch die Regierung der 
Niederlande den zur Zweiten Friedenskonferenz eingeladenen Mächten sowie den anderen Mächten, die dem 
Übereinkommen beigetreten sind, auf diplomatischem Wege unverzüglich mitgeteilt werden. In den Fällen des 
vorstehenden Absatzes wird die bezeichnete Regierung ihnen zugleich bekanntgeben, an welchem Tage sie die 
Anzeige erhalten hat. 


